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Klimamobilitätsplan Stuttgart

Einbringung GR-Drucks. 262/2023 im STA am 23.04.2024
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Anlass

 Klimaschutzgesetz des Landes – KMP als kommunales Instrument zur 

Verknüpfung von Mobilität und Klima

 Stuttgart ist Modellkommune

Grundlage für höhere Landesförderung von Infrastrukturvorhaben                      

(75% statt 50%)

Enge Anbindung an andere städtische Planwerke (u.a. Aktionsplan Nachhaltig 

und innovativ Mobil, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungskonzept) 

Beitrag des Sektors Mobilität zum Ziel der Klimaneutralität 2035
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Klimafahrplan und 

Klimamobilitätsplan
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Wie erreicht man die angestrebte Reduktion 

der verkehrsbedingten Emissionen um 40% 

bis 2030 (Referenzjahr 2010)?

z.B. durch realistische Zielszenarien zu den „3 V“:

Verkehrsvermeidung:

Die Gesamtverkehrsleistung geht durch Reduktion der Wegeanzahl 

und mittlere Wegelänge um mindestens 5% zurück

Verkehrsverlagerung:

Mindestens 50% der Verkehrsleistung wird im Umweltverbund erbracht 

(Ausgangswert 2017: 42%), davon

 42-50% im ÖPNV (Ausgangswert 2017: 36%)

 6-9% im Radverkehr (Ausgangswert 2017: 2%)

 3% im Fußverkehr (Ausgangswert 2017: 3%)

Verträgliche Abwicklung des Verkehrs: 

Mindestens 15% der Verkehrsleistung im Kfz-Verkehr wird klimaneutral 

zurückgelegt
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Zusätzliche Ziele
Quantitativ

In Stuttgart wird eine effiziente, stadtverträgliche und 

ressourcenschonende Erreichbarkeit sichergestellt.

Alle gesellschaftlichen Gruppen haben einen (finanzierbaren) 

Zugang zu den Verkehrssystemen. 

Der öffentliche Raum zeichnet sich durch eine hohe 

Aufenthaltsqualität aus.

Die Ausgestaltung der Infrastruktur und ein respektvolles 

Miteinander ermöglichen eine sichere Fortbewegung.

Qualitativ

Steigerung des wegebezogenen 

Radverkehrsanteils am Quell-, 

Ziel- und Binnenverkehr auf 25% 

Reduktion des konventionell 

angetriebenen motorisierten 

Individualverkehrs im Talkessel 

um 20% (VEK)

Reduktion des motorisierten 

Individualverkehrs im City-

Ring / Beschluss Wettbewerb 

B 14 um 50% 
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Zielszenario “minus 40%“

Beschreibung Ziele

Maßnahmen 

Handlungsleitlinien

Maßnahmenentwicklung

Maßnahmenbewertung

Priorisierung

Grundlagenanalyse

Rahmenbedingungen

Datenanalyse / Modell

Kommunikation 

und Beteiligung

Forum Klimamobiltätsplan/

Öffentlichkeit/

Bezirksvorsteherinnen 

und-vorsteher

Online-Beteiligung

Träger Öffentlicher 

Belange / Pendler

Dokumentation

Strategieentwicklung

Umsetzungsprogramm

Monitoring und Evaluation 

Fertigstellung und Beschluss durch den Stuttgarter Gemeinderat zum KMP

- 40%

Planungsansatz Klimamobilitätsplan Stuttgart 
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 Drei geschlossene Bürgerforen mit allen Stadtbezirken, Verbänden und 

Bürgerinnen und Bürgern

 Zwei öffentliche digitale Informationsveranstaltungen

 Ein Monat Online-Beteiligung

Bürgerbeteiligung
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5 Maßnahmenfelder 

17 Maßnahmenbündel

71 Einzelmaßnahmen

Vorgabe VM:

Städte müssen 

drei besonders 

klimawirksame 

Maßnahmen 

benennen
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Beispiel für Einzelmaßnahmen
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Ergebnisse des KMP

 Fahrleistung Kfz-Verkehr 2010 – 2030: 

Abnahme um 14,8 Prozent

 CO2-Reduktion 2010 – 2030:

Abnahme um 45,7 Prozent
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Weiteres Vorgehen

 KMP zügig beim VM einreichen, um die Chancen auf den Klimabonus 

zu wahren

 Bei weitergehenden Vorschlägen aus dem Gemeinderat bitte die 

Verwaltung jenseits des KMP beauftragen, tätig zu werden

 Das Monitoring (Kap. 7 des KMP) wird eng mit dem Aktionsplan 

„Nachhaltig und innovativ mobil“ verknüpft
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Backup Parken

Maßnahme 47: Erhöhung der Parkgebühren und -entgelte

Parkgebühren City:

 1.1.2020 um 10-15 % und 1.1.2024 um 20 % erhöht

 1.1.2027 und 1.1.2030 jeweils maßvolle und an der ÖPNV-Preisentwicklung 

orientierte Erhöhung

Parkentgelte:

 1.7.2020 und 1.1.2024 um jeweils 10 % erhöht

 1.1.2027 und 1.1.2030 jeweils maßvolle und an der ÖPNV-Preisentwicklung 

orientierte Erhöhung

Parkgebühren übrige Bewirtschaftungsgebiete:

 1.1.2020 um 20-25 % und 1.1.2024 um 20 % erhöht

 1.1.2027 und 1.1.2030 jeweils maßvolle und an der ÖPNV-Preisentwicklung 

orientierte Erhöhung
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Backup Parken

Maßnahme 47: Erhöhung der Parkgebühren und –entgelte

Bewohnerparken:

 Verwaltungsgebühr pro Jahr EUR 30,70 (bundesweite Regelung)

 Es ist vorgesehen, durch städtische Rechtsverordnung diese Gebühr ab dem 

1.1.2027 auf EUR 50 und ab dem 1.1.2030 auf 75 EUR zu erhöhen.

 In der LHS werden derzeit in den bestehenden Parkraummanagementgebieten 

ca. 50 000 Bewohnerparkausweise ausgegeben. 

 Die Tendenz ist steigend und wird sich analog zu den vorgesehenen 

Erweiterungen des Konzeptes in den nächsten Jahren mit deren Umsetzung 

weiter erhöhen. 

 Deshalb sind Staffelungen nach Gewicht, Länge etc. mit einem hohen und 

zunehmenden Verwaltungsaufwand verbunden.
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Backup Monitoring

1. Übergreifendes Ziel

THG-Bilanz der Stadt Stuttgart

2. Wichtige Ziel-Indikatoren

Modal Split, Kfz-Bestand, Kfz-Verkehr, Entwicklung 
E-Mobilität, Ausbau Rad- und Fußverkehr, 

ÖPNV-Kennzahlen 

3. Maßnahmen-spezifisches Monitoring

Verknüpfung mit Monitoring des Aktionsplans Nachhaltig und Innovativ mobil in Stuttgart. 
Abfrage über Mittelverwendung und Umsetzung Bericht an den Gemeinderat (zu jedem 

Haushalt)
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Backup THG Bilanz

Reduktion 1990 – 2030 um 66%
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